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Stellungnahmen mit Anregungen oder Einwänden: 

 
 

 DB 

 Eisenbahnbundesamt 

 Freiwillige Feuerwehr Amberg 

 Pledoc 

 Solarförderverein 

 Klimaschutzmanagerin 

 Amt 5.4 Tiefbauamt 

 Stadtwerke Amberg 

 Wasserwirtschaftsamt 

 Bayerisches Landesamt für Umwelt 
 

Stellungnahmen ohne Einwände oder keine Stellungnahme abgegeben: 
 
 

 Amt für Digitalisierung Breitband und Vermessung 

 Industrie und Handelskammer 

 Regierung der Oberpfalz 

 Referat 2 

 Amt 3.23 Katastrophenschutz 

 Amt 5.12 Grünordnung und Landespflege 

 Amt 5.21  

 Amt 5.22  

 Amt 5.5 Bauverwaltung 
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Zu Infrastrukturelle Belange: 
 
Im Laufe des Verfahrens wurde ein Gutachten zur Vermeidung von Blendungen und 
Reflexionen für den Schienen- und Straßenverkehr sowie für die Umgebung erstellt.  
Die Module sind gemäß Festsetzungen des Bebauungsplans blendfrei zu errichten 
und wurden außerdem in einem Winkel geplant, welcher eine Blendung auf Bahn-
strecken, Straßen und Wohnen in jedem Fall vermeidet, da sich die Stellung der Mo-
dule nach dem Blendgutachten richtet.   
 
Eine Gefahr der Erhöhung der Lärmemissionen durch Reflexion wird durch die er-
höhte Lage und die Ausrichtung der Anlage derzeit nicht gesehen. Die Sachlage 
wurde noch einmal bewertet, als die genaue Lage, die Ausrichtung und Art der Mo-
dule feststand. Es besteht keine unmittelbare Höhenverbindung zwischen Bahnlinie 
und PV-Anlagen, die Schallrichtung wird somit deutlich gebrochen und kann nicht 
von den PV-Modulen reflektiert werden.  
 
Der Investor wird auf die angrenzende Nutzung durch die Bahnstrecke und die even-
tuell negativen Auswirkungen (Staubeinwirkungen, Schattenwurf etc.), die daraus 
erfolgen benachrichtigt. 
 
Ebenfalls erfolgt die Benachrichtigung über die Einhaltung der Verkehrssicherungs-
pflicht. 
 
 
 

Deutsche Bahn AG 
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Zu Immobilienrelevante Belange: 

Die Information bezüglich eventueller Kreuzungen/Durchlässen von  mit Ver- und 
Entsorgungsleitungen wird an den Investor weitergegeben. 

 

 

Zu Hinweise für Bauten nahe der Bahn: 

Der Hinweis zur Beachtung der Sicherheitsauflagen bei Bauarbeiten in Bahnnähe 
wird dem Investor mitgeteilt. 

 

 

Zu Schlussbemerkungen: 

Die Information bezüglich der Vermeidung von Nachteilen und Kosten auf Seiten der 
DB Netz AG wird ebenso wie die Information über eventuell noch erfolgende Bedin-
gungen und Auflagen an den Investor weitergegeben. 

Deutsche Bahn AG 
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Im Laufe des Verfahrens wurde ein Gutachten zur Vermeidung von Blendungen und 
Reflexionen für den Schienen- und Straßenverkehr sowie für die Umgebung erstellt.  
Die Module sind gemäß Festsetzungen des Bebauungsplans blendfrei zu errichten 
und wurden außerdem in einem Winkel geplant, welcher eine Blendung auf Bahn-
strecken, Straßen und Wohnen in jedem Fall vermeidet, da sich die Stellung der Mo-
dule nach dem Blendgutachten richtet.   
 
Es wurde die Deutsche Bahn AG im Rahmen des Beteiligungsverfahrens einbezo-
gen, es wurden hier auch Aussagen über die Belange der DB Netz AG getroffen.  
 

Eisenbahnbundesamt 
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Die Informationen bezüglich des benötigten Einsatzplanes und der notwendigen Zu-
gänglichkeit werden zur Berücksichtigung an den Investor weitergegeben. 

Freiwillige Feuerwehr Amberg 
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Die Informationen fließen in das Bauleitplanverfahren mit ein. 

Pledoc 
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Die Angesprochene Störwirkung wird nicht nur von Seiten der Luitpoldhütte gesehen, 
die der Luitpoldhöhe abgewandte Seite ist ebenfalls relevant und nicht derart indust-
riell geprägt.  

Dennoch wird die Sondergebietsfläche Photovoltaik hinsichtlich einer zeitgemäßen 
Nachnutzung der Altlastenfläche auf die Ostseite der Schlackenhalde ausgedehnt.  

Gemäß der im Bebauungsplanverfahren erstellte Sichtbarkeitsanalyse wurden keine 
Beeinträchtigungen oder Störwirkungen durch die PV-Freiflächenanlage prognosti-
ziert.  

 

Zu sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen: 

Die Empfehlung bezüglich der Randbepflanzung wird zur Kenntnis genommen und 
an den Planer weitergegeben.  

Solar Energie Förderverein 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 15.01.2020 



Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung  
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge der Stadtverwaltung    

Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 150 „Photovoltaik-Freiflächenanlage Am Schlackenberg“  
 Vorlage  005/0016/2021  Anlage 8,  Seite 8 

 

 

Die Sondergebietsfläche Photovoltaik wird auf die Ostseite der Schlackenhalde aus-
gedehnt.  
Im Laufe des Verfahrens wurde ein Gutachten zur Vermeidung von Blendungen und 
Reflexionen für den Schienen- und Straßenverkehr sowie für die Umgebung erstellt.  
Die Module sind gemäß Festsetzungen des Bebauungsplans blendfrei zu errichten 
und wurden außerdem in einem Winkel geplant, welcher eine Blendung auf Bahn-
strecken, Straßen und Wohnen in jedem Fall vermeidet, da sich die Stellung der Mo-
dule nach dem Blendgutachten richtet.   
Gemäß der im Bebauungsplanverfahren erstellten Sichtbarkeitsanalyse wurden kei-
ne Beeinträchtigungen oder Störwirkungen durch die PV-Freiflächenanlage prognos-
tiziert.  

Amt 3.0.1 Klimaschutzbeauftragte 
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Im Laufe des Verfahrens wurde ein Gutachten zur Vermeidung von Blendungen und 
Reflexionen für den Schienen- und Straßenverkehr sowie für die Umgebung erstellt.  
Die Module sind gemäß Festsetzungen des Bebauungsplans blendfrei zu errichten 
und wurden außerdem in einem Winkel geplant, welcher eine Blendung auf Bahn-
strecken, Straßen und Wohnen in jedem Fall vermeidet, da sich die Stellung der Mo-
dule nach dem Blendgutachten richtet.   

Amt 5.4 Tiefbauamt 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 16.01.2020 



Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung  
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge der Stadtverwaltung    

Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 150 „Photovoltaik-Freiflächenanlage Am Schlackenberg“  
 Vorlage  005/0016/2021  Anlage 8,  Seite 10 

 

 

 
Die Sanierung der Deponie muss bis zum Auslegungsbeschluss abgeschlossen 
sein, die Abnahme muss bestätigt vorliegen. 

Das Wasserrechtsverfahren wurde bereits abgeschlossen und muss bis zur Inbe-

triebnahme umgesetzt sein. 

Es wird an den Planer weitergegeben, dass das Oberflächenabdichtungssystem der 
Deponie bei der Planung zu berücksichtigen ist. 

Ebenso wird weiter gegeben, dass die Anforderungen der Deponie-Info2 
„Photovoltaikanlagen auf Deponien“ (LfU Stand 2015) Beachtung finden muss. 

Das Bayerische Landesamt für Umwelt ist bereits im Verfahren beteiligt, verweist 
jedoch außerhalb der Zuständigkeit von Geogefahren und Rohstoffgeologie (bei de-
nen derzeit keine Betroffenheit/ keine Möglichkeit der Aussage gesehen wird) auf die 
untere Naturschutzbehörde, die untere Immissionsschutzbehörde sowie das zustän-
dige Wasserwirtschaftsamt. 

 

Wasserwirtschaftsamt Weiden 
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Zu Geogefahren: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Aussage über Geogefahren getroffen 
werden kann, diese jedoch auf Grund des Kunstbauwerkes nicht ausgeschlossen 
sind. 

 

Zu Rohstoffgeologie: 

Die Beteiligung am Verfahren wird auch über das Stadium der Ausgleichsflächen-
ausweisung beibehalten. 

 

Die genannten Ansprechpartner bezüglich der örtlich und regional zu vertretenden 
Belangen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und des technischen Umwelt-
schutzes wurden ebenfalls parallel beteiligt. 

 

Bayerisches Landesamt für Umwelt 
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